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chronologische Reihenfolge nicht streng befolgt wurde4. Ein weiteres Beispiel 
ist die Sammlung der Handschrift Paris lat. 4613 (10. Jh., Italien), die ebenfalls 
auf eine ältere Vorlage, diesmal aus der 2. Hälfte des 9. Jh., zurückgeht und die 
offenbar von einem äußerst kreativen Sammler angefertigt wurde5. Auch hier 
finden sich einzelne Kapitel unterschiedlicher Herkunft in neu geschaffenen 
Listen vereint, was nicht zuletzt die Beurteilung der nur hier überlieferten Liste 
von 33 Kapiteln erschwert, die unter dem modernen Kunsttitel „Capitulare 
missorum generale“ bekannt ist und die vermutlich unter Karl dem Großen im 
Jahr 802 entstand6. Handelt es sich dabei wirklich um ein „programmatisches 
Kaiserkapitular“, wie die ältere Forschung annahm, oder haben wir es nicht 
vielmehr mit diversen Überresten der Reforminitiative des Jahres 802 zu tun, 
die nachträglich redigiert oder gar von einem Sammler aus unterschiedlichen 
Quellen kompiliert wurden7?

Das Editorenteam der Kapitularienneuausgabe steht vor der Herausfor-
derung, in solchen Zweifelsfällen Entscheidungen treffen zu müssen. Die 
Kriterien dafür lassen sich einerseits aus den Texten selbst und dem Vergleich 
mit anderen bekannten Kapitularien gewinnen, aber auch die Analyse des 
Überlieferungszusammenhangs und der Techniken der Sammlungskompilatoren 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Der in diesem Beitrag vorgestellte Fall kann 
dafür als Beispiel dienen.
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